Stellungnahme der Freien Wähler zum Nachtragshaushalt
Wie vom Vorsitzenden und der Rechnungsamtsleiterin ausführlich vorgetragen, ist es notwendig geworden, im Jahr 2009 über einen Nachtragshaushalt zu beschließen.

Wir möchten uns bei unserer Stellungnahme auf die beiden größten 'Brocken' konzentrieren:

den Bereich "Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung" (EPL 7) der die anstehenden Kanalmaßnahmen enthält und den Bereich "Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen" (EPL 8), wo Finanzmittel für den Erwerb eines Grundstückes eingestellt wurden.

Zu den Kanalmaßnahmen:

Es ist für uns sehr befremdlich, dass in einer Zeit, in der alle Welt mit Schlagwörtern wie  Nachhaltigkeit, schonendem Umgang mit Ressourcen, zukünftigen Klimaveränderungen mit der Folge von zunehmenden Starkregenereignissen und sparsamem Umgang mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln um sich wirft, Maßnahmen, wie die Lösung der Hochwasservorkommnisse im Bereich der Eschelbronner Strasse sang- und klanglos aus der staatlichen Förderung genommen werden.

Ebenso unverständlich ist uns die Information des Regierungspräsidiums, dass lediglich neue Maßnahmen, die der Fremd- bzw. Quellwasserableitung dienen, gefördert werden können, während der Umbau vorhandener Einrichtungen oder auch die Abdichtung von Kanälen nicht unter die Fördertatbestände fallen.

Den Kommunen wird damit eine Last aufgebürdet, die schon in wirtschaftlich guten Zeiten große Anstrengungen bedeutet hätten, in der aktuellen Situation mit zurückgehenden Einnahmen jedoch eine nahezu unmögliche Belastung des kommunalen Haushalts darstellen.

Es ist für uns allerdings unstrittig, dass die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. 
Dabei hat für unsere Fraktion die Quell- und Fremdwasserbeseitigung Priorität, da aus den undichten Kanälen Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung entstehen können. Nicht unerwähnt lassen möchten wir auch, dass die Einleitung von Quell- und Fremdwasser in die Kläranlage mit nicht unerheblichen  Kosten für die Gemeinde verbunden ist, die letztendlich wiederum auf die Bürger umgelegt werden müssen.

Es steht daher für uns außer Frage, dass diese Maßnahme schnellstmöglich - auch durch die Aufnahme von Krediten - durchgeführt werden muss. Dabei darf die Maßnahme "Eschelbronner Strasse" jedoch keinesfalls aus den Augen verloren werden.
Zum Grundstückserwerb

Mit dem Nachtragshaushalt nicht einverstanden erklären können wir uns allerdings - wie bereits im Finanzausschuss geäußert - hinsichtlich der eingestellten Mittel für den Erwerb eines Grundstückes. Wir sind zum einen der Meinung, dass der für das Grundstück vorgesehene Verwendungszweck nicht zwingend und dringend notwendig ist. Zum anderen kommen für die Realisierung des vorgesehenen Zweckes weitere  Kosten auf unsere Gemeinde zu, die wir uns unserer Auffassung nach nicht leisten können.
Wir halten es für weitaus wichtiger, Finanzmittel nachhaltig, z.B. für anstehende, seit Jahren immer mit Berufung auf nicht vorhandene Finanzmittel verschobene notwendige Maßnahmen im Bereich der Merian-Schule einzusetzen, um den Erhalt unseres Schulstandortes auch langfristig zu sichern.

Da der Nachtragshaushalt nur als Gesamtwerk zu genehmigen oder abzulehnen ist, verweigern wir als Konsequenz aus den vorgenannten Gründen, diesem Nachtragshaushalt unsere Zustimmung.
